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Durch die Einschränkung und teilweise völlige Beseitigung der Ver- 
teidigungs- und Beschwerdemöglichkeiten infolge der in den siebzi
ger Oahren erlassenen sogenannten "Antiterrorismusgesetze" (zum Bei
spiel "Kontakt spe r re-.gesetz" ) bekommt diese primär als Initiativ- 1
pflicht ausgestaltete Regelung einen besonders makabren Beigeschmack. 
Es ist deshalb nicht verwunderlich, daß eine Reihe liberaler BRD-Ou- 
risten.seit langem die oft unverhältnismäßig lange Untersuchungs- 
haftdauer beklagt. Besonders betroffen macht dabei, daß nicht sel
ten auch Ougendliche in der BRD und Westberlin sehr lange in Un t e r 
suchungshaft gehalten werden. So betrug zum Beispiel die Dauer der 
Untersuchungshaft bei Ougendlichen in N o r d r h e i n - W e s t f a l e n , die zu Du- 
gendstrafe verurteilt wurden, im Oahre 1977

. in 16,1 % der Fälle weniger als 1 Monat,

. in 39,0 %  der Fälle bis 3 Monate,

. in 34,7 %  der Fälle bis 6 Monate,

. in 8,8 %  der Fälle bis 12 Monate,
2. in 1,4 % der Fälle ab und mehr als ein Oahr.

Zusammen fassend läßt sich somit eindeutig belegen, daß die DDR, die 
ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen bezüglich der Wahrung der 
Rechte der Bürger bei Anordnung der Untersuchungshaft in vorbild
licher Weise erfüllt, auch auf diesem Gebiet der BRD in wesentlichen 
Fragen eindeutig überlegen ist. 1

1 siehe dazu auch Abschnitt 1.3.

2 Vgl. "Rechtspflege dar Oustizminister informiert" Heft 23/78, S. 1


